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Beschluss:

1. Der Planung für Sportveranstaltungen 2020 wird zugestimmt. An der 

Realisierung der genannten Veranstaltungen besteht ein besonderes 

öffentliches Interesse.

2. Der finanziellen Beteiligung durch die Landeshauptstadt München für die 

Veranstaltungen MASH i.H.v. 130.000 Euro jährlich für die Jahre 2020 bis 

2023 (Punkt I. 4.1.4) sowie den Ruderwettkämpfen in den Jahren 2021 i.H.v. 

50.000 Euro und 2024 i.H.v. 100.000 Euro (Punkt I. 4.1.9) wird zugestimmt. 

3. Auszahlungsbeschluss: Die Bezuschussung bzw. der Einsatz kommunaler 

Finanzmittel bei den unter Vortragsziffer I. 4.3 genannten Veranstaltungen 

wird befürwortet und der Ausweitung des Budgets um 400.000 Euro auf 

jährlich 1.000.000 Euro für das Jahr 2020 ff. zugestimmt. Die Zustimmung zur 

finanziellen Förderung erfolgt vorbehaltlich der jährlichen Beschlussfassung 

des Stadtrates über den Haushalt. 

4. Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, die dauerhaft erforderlichen 

Haushaltsmittel in Höhe von 400.000,00 Euro im Rahmen der 

Haushaltsplanaufstellung 2020 anzumelden.

5. Das Produktkostenbudget bei Produkt 39421100 erhöht sich um 400.000,00 

Euro, davon sind bis zu 400.000,00 Euro zahlungswirksam 

(Produktauszahlungsbudget).

6. Das Referat für Bildung und Sport wird ermächtigt, 

a) in begründeten Fällen über die in der Beschlussvorlage unter Vortragsziffer  

I. 4.3 genannten Einzelbeträge hinauszugehen, solange das Gesamtbudget 

für Veranstaltungen nicht überschritten wird,
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b) eine aus der Jahresplanung entfallende Veranstaltung durch eine andere 

Veranstaltung (vergleichbar in Umfang, Kosten oder Format) mit gleichem 

finanziellen Einsatz ersetzen und unterstützen darf.

7. Das Kreisverwaltungsreferat wird gebeten, zu prüfen, ob bei den für das Jahr 

2020 geplanten Sportveranstaltungen die Ausnahmeregelung der von der 

Vollversammlung am 18.10.2017 beschlossenen Veranstaltungsrichtlinien 

(Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 08838) angewendet werden kann. 

Ebenso wird das Kreisverwaltungsreferat gebeten, die 

Genehmigungsfähigkeit der für die entsprechenden Veranstaltungen 

nutzbaren öffentlichen Grünflächen in Abstimmung mit dem Baureferat 

(Gartenbau) zu prüfen.

8. Der Antrag Nr. 14-20 / A 04669 der SPD-Fraktion, CSU-Fraktion, 

BAYERNPARTEI Stadtratsfraktion, Fraktion DIE GRÜNEN / RL, FDP-HUT 

Stadtratsfraktion vom 21.11.2018 ist hiermit geschäftsordnungsgemäß 

behandelt.

9. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

 

 


